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Bekanntmachung 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Seniorenbei-

ratswahl in der Gemeinde Tarp am 6. Mai 2018 
 

 
Gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung der Gemeinde Tarp über die Bildung eines Seniorenbeirats in 
der Gemeinde Tarp sind insgesamt 7 Mitglieder zu wählen. Die Wahl findet gemeinsam mit 
der Kommunalwahl am 6. Mai 2018 statt. 
 
Wahlvorschläge können bis zum 
 

2. März 2018, 12:00 Uhr (Ausschlussfrist), 
 
bei der Gemeinde Tarp, Zimmer 15, Tel. 04638/8826, Tornschauer Str. 3/5, 24963 Tarp, ein-
gereicht werden. Eine schriftliche Einverständniserklärung der Kandidatinnen und Kandida-
ten ist erforderlich, sofern sie ihren Wahlvorschlag nicht selbst einreichen. 
 
Wahlberechtigt sind alle Personen, die das 60. Lebensjahr überschritten haben oder in die-
sem Jahr vollenden werden, seit mindestens 6 Wochen mit Hauptwohnsitz in Tarp gemeldet 
und nicht nach § 4 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind. 
 
Wählbar ist jede oder jeder Wahlberechtigte, die/der das 60. Lebensjahr überschritten hat o-
der in diesem Jahr überschreiten wird, seit mindestens 3 Monaten mit Hauptwohnsitz in Tarp 
gemeldet ist und nicht nach § 6 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes oder der Satzung 
von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. 
 
Nicht wählbar sind Mitglieder der Gemeindevertretung, Mitarbeiter der Verwaltung, Vor-
standsmitglieder der Wohlfahrtsverbände auf Orts- und Kreisebene, Vorstandsmitglieder der 
Parteien auf Orts- und Kreisebene und bürgerliche Mitglieder der Ausschüsse. 
 
Tarp, den 28. Dezember 2017 
 
 
GEMEINDE TARP 

(LS) 
 
 
Peter Hopfstock 
Bürgermeister 
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